
März 2009   •   GEMEINDE NEUENSALZ  •   Seite 1

Jahrgang 2016 März 2016 Nummer 1

Amtliche Bekanntmachungen

Öffnungszeiten  
des Gemeindeamtes Neuensalz

Bürgermeister:
dienstags:   15.00 bis 18.00 Uhr 
donnerstags:  15.00 bis 16.00 Uhr 
     oder nach Vereinbarung

Bürgerbüro:
montags:   09.00 bis 12.00 Uhr
dienstags:   14.00 bis 18.00 Uhr
donnerstags:  13.00 bis 16.00 Uhr

Einwohnermeldeamt
jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
     14.00 bis 18.00 Uhr

Ab sofort können wieder Personalausweise und Pässe beantragt 
werden.

Es ist zu beachten, dass bei Beantragung von Ausweisdoku-
menten (z.B. Personalausweis, Reisepass, Kinderreisepass u.a.) 
die Gebühr bei der Antragstellung bezahlt werden muss.

Gemeindeamt Neuensalz:
Telefon-Nr.  03741/413107/413408
Fax:    03741/413407
E-Mail:   gemeinde@neuensalz.de

Ortschaftsrat Thoßfell
trifft sich jeden 1. Donnerstag aller 2 Monate in der Gaststätte 
„Knüpfer’s Restauration“ Thoßfell 

Ortschaftsratsvorsitzender: Andreas Grimm

Ortschaftsrat Zobes
trifft sich jeden 1. Dienstag der geraden Monate im Bürger-
haus Zobes 

Ortschaftsratsvorsitzender: Hardy Valentin

Ortschaftsrat Mechelgrün
trifft sich jeden 2. Dienstag im Monat im Feuerwehrhaus Me-
chelgrün

Ortschaftsratsvorsitzender: Holger Kempf

Ortschaftsrat Neuensalz
trifft sich quartalsweise jeden 2. Montag des letzten Quartal-
monats im Versammlungsraum der Gemeinde Neuensalz

Ortschaftsratsvorsitzender: Sandro Klemet

Dienste

Öffnungszeiten des Rathauses 
der Stadt Treuen 

Montag   09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Freitag   09.00 – 12.00 Uhr
Telefonnummern:
zentrale Rufnummer   638-0
Sekretärin Bürgermeisterin 63814
Büro Bürgermeister 63825
Amt f. Allg. Verwaltung 63836
SG zentr. Verwaltung/Öffentl. 63839
Archiv 63848
SG öffentl. Ordnung 63815
SG Soziales 63840
Einwohnermeldeamt 63833/63834
Standesamt  63835
Amt für Finanzwesen 63832
Stadtkasse 63821
Grundsteuern 63841
Liegenschaften/Wirtschafts-
förderung 63853
Amt für Bauwesen 63850
Faxanschluss 63860

Tel.: 037468/638-0, Fax: 037468/63860 
E-Mail:  stadtverwaltung@treuen.de
Internet: www.stadt-treuen.de

Beratungen und Sprechstunden
im Rathaus Beratungsraum (2. Stock)

Friedensrichter
Beratungssprechstunde jeden 3. Dienstag im Monat von  
16.00 bis 18.00 Uhr. Telefonische Absprachen mit dem Frie-
densrichter sind auch unter Telefon 037468/2253 möglich.

Volkssolidarität Reichenbach e. V. 
Mitglied im PARITÄTischen Wohlfahrtsverband

Spieltage  
Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ 

Die Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ lädt
jeden ersten Mittwoch im Monat

von 09.15 bis 11.00 Uhr
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alle Kinder, die zukünftig unsere Einrichtung besuchen wol-
len bzw. Kinder, die keine Kita besuchen, zusammen mit ihren  
Mamas und Papas zum Spieltag ein.

Termine:  jeden 1. Mittwoch im Monat 
Kontakt:  Volkssolidarität Reichenbach e. V.
   Kita „Sonnenkäfer“, Schulberg 1 
   08541 Mechelgrün, Tel.: 037463/89038
   E-Mail: sonnenkaefer@vs-reichenbach.de
Internet: www.vs-reichenbach.de –> Kindertagesstätte 
   „Sonnenkäfer“

Kindertagesstätte „Grashüpfer“ 
Genossenschaftsweg 8, Neuensalz, Tel. 03741/4131666
Jeden 1. Dienstag im Monat von 09.30 bis 11 Uhr

Verkauf der Müllmarken
Der Verkauf der Müllmarken und die Ausgabe von gelben 
Säcken findet in den Ortschaften unserer Gemeinde wie 
folgt statt:
- Bäckerei Herold, Thoßfell, Theuma 
- Verkaufsstelle Agrargenossenschaft Theuma
- Fa. Laube Automobile Neuensalz
- Bäckerei Bräutigam, Zobes, und in den Verkaufs-

wagen an den jeweiligen Standplätzen

Mitteilung der Bauverwaltung
Die Gemeinde Neuensalz bietet für Bauinteressenten 
noch freie Bauplätze in Neuensalz, ehemals Sportplatzge-
lände an der Alten Theumaer Straße, an.
Interessenten können sich ab sofort in der Gemeinde  
Neuensalz, Genossenschaftsweg 8, Tel. 03741/413107 
bzw. per Mail: gemeinde@neuensalz, bewerben.

Entsorgung von Gartenabfällen
Immer wieder häufen sich Beschwerden von Bürgern über 
das Verbrennen von Gartenabfällen. Aus diesem Grund geben 
wir nochmals einige Hinweise zur gültigen Rechtslage. In der 
Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Entsor-
gung von pflanzlichen Abfällen wird Folgendes geregelt:
Pflanzliche Abfälle sind Abfälle zur Vewertung. Diese Verwertung 
kann durch Kompostierung auf dem eigenen Grundstück oder 
in Kompostierungsanlagen geschehen. In geschredderter oder 
gehäckselter Form können sie aber auch liegengelassen werden, 
untergraben oder unterpflügt werden. So sind z.B. in Kleingar-
tenanlagen eine geordnete Sammlung und damit eine umwelt-
schonende und auch nachbarschaftsfreundliche Verwertung von 
Pflanzenabfällen möglich.
Wir weisen darauf hin, dass die leider bisher übliche Praxis, 
Gartenabfälle im April oder Oktober zu verbrennen, aufgrund 
der vielfach vorhandenen Verwertungsmöglichkeiten nur in 
absoluten Ausnahmefällen statthaft ist.
Ist eine derartige Situation gegeben, sind unbedingt die 
Vorgaben der Pflanzenabfallverordnung – PflanzAbfV – vom 
25. September 1994 – einzuhalten.

Die auf dem eigenen Grundstück angefallenen Pflanzenabfälle 
dürfen in der Zeit vom 01.04. bis 30.04. sowie vom 01.10. bis 
30.10. jeden Jahres, werktags zwischen 08.00 und 18.00 Uhr, 
bis zu zwei Stunden täglich verbrannt werden.
• Zum Anzünden bzw. Unterstützung des Feuers dürfen 

keine anderen Stoffe, wie z.B. häusliche Abfälle oder Mi-
neralölprodukte, verwendet werden.

• Es ist darauf zu achten, dass eine Belästigung der Allge-
meinheit, insbesondere die Nachbarschaft, durch Rauch-
entwicklung oder Funkenflug ausgeschlossen ist.

Folgende Mindestabstände sind einzuhalten:
200 m von Autobahnen, 100 m von Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen, Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten oder mit 
Druckgasen sowie Betrieben, in denen explosionsgefährliche 
oder brennbare Stoffe hergestellt, gelagert oder verarbeitet 
werden. Sollte bekannt werden, dass Pflanzenabfallbesitzer 
entgegen der in der PflanzAbfV geregelten Kriterien Abfälle 
verbrennen, können die Ortspolizeibehörden die erforder-
lichen Sofortmaßnahmen einleiten und den Vorgang an die 
zuständige untere Abfallbehörde zur Ahndung als Ordnungs-
widrigkeit zur Anzeige bringen.

Wichtiger Hinweis an alle Hundehalter  
– bitte beachten!

Laut Polizeiverordnung möchten wir nochmals auf den 
Umgang und die Gefahren durch Tiere hinweisen:

§ 4 
Tierhaltung

(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass Men-
schen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet werden. Insbesonde-
re sind Grundstücke und Anlagen, in denen Tiere frei umher-
laufen können, entsprechend sicher zu umfrieden, so dass ein 
Entweichen ausgeschlossen werden kann.
(2) Der Tierhalter hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Tier im 
öffentlichen Verkehrsraum nicht ohne hierfür geeignete Auf-
sichtsperson frei herumläuft. Im Sinne dieser Vorschrift ge-
eignet ist jede Person, der das Tier, insbesondere durch Zuruf, 
gehorcht und die zum Führen des Tieres körperlich in der Lage 
ist.
(3) In Grün- und Erholungsanlagen sowie allgemein in ver-
kehrsberuhigten Bereichen und bei größeren Menschenan-
sammlungen (insbesondere Feste, Märkte) muss der Hunde-
führer den Hund an der Leine führen.
(4) Der Halter von Raubtieren, Gift- oder Riesenschlangen so-
wie anderen Tieren, die ebenso wie diese durch ihre Körper-
kraft, Gift oder Verhalten Pesonen gefährden können, hat der 
Ortspolizeibehörde diesen Sachverhalt unverzüglich anzuzei-
gen.
(5) § 28 der Straßenverkehrsordnung, der § 121 des Ordnungs-
widrigkeitengesetzes sowie das Gesetz zum Schutze der Be-
völkerung vor gefährlichen Hunden (GefHundG) bleiben von 
dieser Regelung unberührt.

§ 5 – Verunreinigung durch Tiere
(1) Den Haltern und Führern von Tieren ist es untersagt, die 
Flächen iS.v. § 2, die regelmäßig von Menschen genutzt wer-
den, durch ihre Tiere verunreinigigen zu lassen.
(2) Der Tierhalter bzw. -führer hat sein Tier von öffentlich zu-
gänglichen Grünanlagen, Liegewiesen und Kinderspielplätzen 
fernzuhalten.
(3) Die entgegen Abs. 1 und 2 durch Tiere verursachten Verun-
reinigungen sind von den jeweiligen Tierführern unverzüglich 
zu beseitigen.
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(4) Die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgeset-
zes sowie des Ersten Gesetzes zur Abfallwirtschaft und zum 
Bodenschutz bleiben von dieser Regelung unberührt.

Trotz mehrmaliger Informationen und Hinweise finden die 
o.g. §§ der Polizeiverordnung keine Beachtung. Alle Hun-
debesitzer sind aufgefordert, diese Hinweise zu beachten, 
ansonsten macht sich eine gravierende Erhöhung der Hun-
desteuer erforderlich.

Website Gemeinde Neuensalz
Info an alle Gewerbetreibenden und Anbieter von 

Übernachtungsmöglichkeiten !
Die Gemeinde Neuensalz erstellt gegenwärtig einen eigenen 
Webauftritt. 
Unser Ziel ist es, dass sich in dieser Website auch alle Gewer-
betreibenden und alle Anbieter von Übernachtungsmöglich-
keiten in einem Eintrag darstellen können.
Inhalt des Eintrages sollte sein:

Für Unternehmen:

Name:

Ansprechpartner:

Adresse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

Webseite:

E-Mail:

Branche:

Leistungen:

Für Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten:

Name  
(Ferienhaus „Sonne“):

Gruppe 
(Hotel, Pension …):

Beschreibung:

Adresse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

Webseite:

E-Mail:

Bettenanzahl:

Zimmer:

Sanitäre Ausstattung:

Preis von/bis:

Die Einträge sind kostenlos.
Bei Interesse geben Sie bitte Ihren gewünschten Eintrag an die 
Stadtverwaltung Treuen, SG Öffentlichkeitsarbeit Herrn Kober 
weiter. Herr Kober steht Ihnen außerdem für Rückfragen unter 
Tel.-Nr. 037468 63839 bzw. unter E-Mail: info@treuen.de zur 
Verfügung.

Information des Ordnungsamtes  
der Stadt Treuen

Trend zu privaten Feuerwerken
In den letzten Jahren scheint sich eine neue Tradition bei Fest-
lichkeiten wie Geburtstagen, Hochzeiten und Schulanfang 
durchzusetzen: das Feuerwerk.
Viele wissen jedoch nicht, dass das Abbrennen pyrotechni-
scher Gegenstände der Klasse II in der Zeit vom 2. Januar bis 
zum 30. Dezember verboten ist.
Daher benötigt jeder, der ein Feuerwerk mit pyrotechnischen 
Gegenständen durchführen möchte, eine Ausnahmegenehmi-
gung von der zuständigen Behörde.
Zuständige Behörde für die Erteilung der Ausnahmegenehmi-
gung  ist das Ordnungsamt der  Stadt Treuen. 
Was ist zu beachten:
Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung mit Kopie des Perso-
nalausweises des Antragstellers muss dem Ordnungsamt der 
Stadt Treuen mindestens 3 Wochen  vor dem Abbrandtermin 
vorliegen, damit sich die Behörde eventuell noch die Örtlich-
keit ansehen kann.
Eine erlassene Ausnahmegenehmigung ist mit bestimmten 
Auflagen verbunden.
Unter anderem ist die Nachbarschaft vom geplanten Vorhaben 
zu informieren.
Weiterhin muss die verantwortliche Person für ausreichend 
Versicherungsschutz bei eventuellen Personen- oder Sach-
schäden sorgen.
Die Feuerwerkskörper dürfen nur von Personen, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, erworben und abgebrannt werden.
Feuerwerke auf fremden Grundstücken bedürfen der Zustim-
mung des Grundstückbesitzers.
Die Gebühr für die Ausnahmegenehmigung beträgt  
50,00 €.
Die Anträge auf Genehmigung zum Abbrennen eines Feuer-
werkes sind 
in der Stadtverwaltung Treuen
  Ordnungsamt 
  Markt 7, 08233 Treuen    
erhältlich und nach dem Ausfüllen wieder einzureichen.              
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Tourenplan Schadstoffsammlung
Frühjahr 2016

PL Mechelgrün Park platz/
Imbiss 

18.04.16 13.00 – 
13.30 Uhr

PL Theuma Gartenstr./
IGLU-
Standort 

18.04.16 13.45 – 
14.30 Uhr

PL Neuensalz Platz vor 
Feuerwehr 

18.04.16 14.45 – 
15.30 Uhr

PL Zobes Parkplatz/
IGLU 

18.04.16 15.45 – 
16.15 Uhr

PL Thoßfell Freilicht-
bühne/
An der 
Talsperre

18.04.16 16.45 – 
17.15 Uhr

PL Gansgrün Feuerwehr 19.04.16 13.00 – 
13.30 Uhr

PL Helmsgrün Platz 
am Bach 

19.04.16 13.45 – 
14.15 Uhr

PL Herlasgrün Denkmal/
Teich 

19.04.16 14.30 – 
15.00 Uhr

Problemabfallsammlung  
mit Schadstoffmobil

(nur im Satzungsgebiet Altkreis)
•  Am Schadstoffmobil können zu den festgesetzten Zeiten 

Kleinmengen aus privaten Haushalten und Gewerbebe-
trieben kostenlos abgegeben werden.

•  Problemabfälle sind getrennt und in verschlossenen Gefä-
ßen (möglichst den Originalgefäßen) dem Annahmeper-
sonal am Schadstoffmobil zu überlassen. Uber den Gefäß-
inhalt ist Auskunft zu geben.

•  Das unbeaufsichtigte Abstellen der Problemabfälle am 
Schadstoffmobil bzw. dessen Stellplatz ist ordnungswid-
rig.

•  Die Zufahrt und Stellfläche des Schadstoffmobiles ist frei-
zuhalten.

•  Im Umkreis von 5 m um das Schadstoffmobil sind Rau-
chen und Umgang mit offenem Feuer/Licht verboten!

•  Die weiteren Annahmebedingungen entsprechen denen 
unten auf dieser Seite (Annahme am Wertstoffhof ).

Problemabfälle sind insbesondere:
• Altreifen (nur im Satzungsgebiet Stadt Plauen),
• Farb- und Lackreste (wenn ausgehärtet, dann Restabfall),
• Pkw-Batterien, die nicht an den Handel zurückgeführt 

werden können,
• quecksilberhaltige Thermometer und Geräte, Leuchtstoff-

röhren,
• Energiesparlampen,
• Säuren, Laugen, Hobby-, Labor- und Feinchemikalien, 

Haushaltsbatterien,
• Akkus, Entwicklerchemikalien aus dem Fotobereich,
• Spachtelmasse, Lösungsmittel und Verdünner, Altmedi-

kamente,

• Schädlings- und Unkrautvernichtungsmittel, Pflanzen-, 
Holz-, Frost- und Unterbodenschutzmittel, Klebstoffe,  
Spraydosen mit Restinhalten bzw. Spraydosen, die nicht 
der Verpackungsverordnung unterliegen.

Von der Problemabfallsammlung ausgeschlossen sind 
zum Beispiel:
• Altreifen (nur im Satzungsgebiet Altkreis)
• Kühlgeräte, defekte und unverschlossene Verpackungen,
• asbesthaltige Materialien und Asbestabfälle, Dachpappe,
• Druckgasflaschen, ausgehärtete Farbreste, infektiöse Ab-

fälle (z. B. Einwegspritzen) 
• leere Behälter von Spül- und Waschmitteln,
• Munition, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Kampfmittel, 

radioaktive Stoffe,
• produktionsspezifische Abfälle,
• verwertbare Abfälle aus Glas, Papier, Metall und Kunst-

stoff,
• vollständig entleerte und mit dem grünen Punkt versehe-

ne Sprayflaschen.

Bekanntmachung der Stadt Treuen 
als erfüllende Gemeinde der 
Verwaltungsgemeinschaft  

Treuen/Neuensalz
Widerspruchsrecht zu Datenübermittlungen und 
Melderegisterauskünften in besonderen Fällen

Das Bundesmeldegesetz räumt jedem Bürger das Recht ein, 
in bestimmten Fällen der Weitergabe seiner Daten zu wider-
sprechen.
Diese Widersprüche müssen schriftlich beim Einwohnermelde-
amt, Zimmer 12, Markt 7, 08233 Treuen, während der allgemei-
nen Öffnungszeiten eingereicht werden.
Das erforderliche Formular kann im Einwohnermeldeamt aus-
gefüllt oder abgeholt und später zugesandt werden.
Sofern Sie bereits Widerspruch erhoben haben, gilt dieser je-
weils bis auf Widerruf. 
Folgende Wiedersprüche gegen einzelne Datenübermittlun-
gen der Meldebehörde sind ohne Begründung möglich:
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 

das Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr

 Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können 
Sie der Datenübermittlung gem. § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG  
i. V. m. § 58c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes wider-
sprechen.



März 2016   •   GEMEINDE NEUENSALZ   •   Seite 5

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der 
nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern 
Familienangehörige der meldepflichtigen Person an-
gehören

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 42 Abs. 3  
Satz 2 BMG i. V. m. § 42 Abs. 2 BMG widersprechen.

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebe-
ne

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 50 Abs. 5 BMG 
i. V. m. § 50 Abs. 1 BMG widersprechen.

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- und Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk

 Altersjubiläen im Sinne des BMG sind der 70. Geburts-
tag, jeder fünfte weiter Geburtstag und ab dem 100. Ge-
burtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das  
50. und jedes folgende Ehejubiläum.

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 50 Abs. 5 BMG 
i. V. m. § 50 Abs. 2 BMG widersprechen.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage

Sie können der Datenübermittlung gem. § 50 Abs. 5 BMG i. V. 
m. § 50 Abs. 3 BMG widersprechen.

Treuen, 18.02.2016

A. Jedzig
Bürgermeisterin
Vorsitzende Verwaltungsgemeinschaft
Treuen/Neuensalz

Bekanntmachung des Statistischen 
Landesamtes Kamenz
Amtliche Haushaltsbefragung 

Mikrozensus und Arbeitskräftestichprobe der EU 2016
2016 werden analog den Vorjahren die Befragungen zum Mi-
krozensus und der Arbeitskräftestichprobe der EU durchge-
führt. Der Mikrozensus ist eine amtliche Haushaltsbefragung 
und wird jährlich auf der Grundlage des Mikrozensusgesetzes 
in allen Bundesländern Deutschlands bei einem Prozent der 
Bevölkerung durchgeführt. Somit werden in Sachsen rund 
20000 Haushalte zu ihrer Haushalts-, Familien- und Erwerbs-
situation befragt.
Die Erhebungsbeauftragten, welche vom Statistischen Lan-
desamt eingesetzt werden, sind seit Anfang Januar unterwegs, 
um die ausgewählten Haushalte in Sachsen zu interviewen. 
Einbezogen werden Haushalte in Gebäuden, weIche nach  
einem mathematisch-statistischen Zufallsverfahren ausge-
wählt worden sind. Dementsprechend hat jeder Haushalt die 
gleiche „Chance“, in die Stichprobe aufgenommen zu werden. 
Die Auswahl basiert auf den Ergebnissen des Zensus 2011. Die 
Verteilung der Haushalte erfolgt gleichmäßig auf alle Mona-
te und Wochen des Jahres. Für die in der Stichprobe befind-
lichen Haushalte besteht eine gesetzliche Auskunftspflicht, 
welche mündlich gegenüber dem Erhebungsbeauftragten 
oder schriftlich gegenüber dem Statistischen Landesamt er-
teilt werden kann.

Rechtsgrundlage für den Mikrozensus ist das Gesetz zur Durch-
führung einer Repräsentativstatistik über die Bevölkerung 
und den Arbeitsmarkt sowie die Wohnsituation der Haushalte  
(Mikrozensusgesetz 2005 – MZG 2005) vom 24. Juni 2004 
(BGBI. I S. 1350) in Verbindung mit der Verordnung (EG)  
Nr. 577/98 des Rates vom 9. März 1998 zur Durchführung ei-
ner Stichprobenerhebung über die Arbeitskräfte in der Ge-
meinschaft (ABI. EG L 77 S. 3) in den jeweilig gültigen Fassun-
gen.
Die Erhebungsbeauftragten kündigen ihren Besuch schriftlich 
oder persönlich an und können sich selbstverständlich mit  
einem Interviewerausweis des Statistischen Landesamtes des 
Freistaates Sachsen, welcher im Zusammenhang mit dem Per-
sonalausweis gilt, ausweisen. Sie sind zu den entsprechenden 
Gesetzen und den einschlägigen Bestimmungen des Daten-
schutzes belehrt und zur Geheimhaltung verpflichtet worden. 
Alle Einzelangaben werden geheim gehalten und dienen aus-
schließlich den gesetzlich bestimmten Zwecken.

Lichtraumprofil entlang der Wege  
an Grundstücken

Bei Straßenkontrollen wird immer wieder festgestellt, dass 
das Lichtraumprofil von öffentlichen Straßen und Wegen an 
privaten Grundstücken durch überhängendes Astwerk den 
öffentlichen Verkehrsraum behindern und durch den Grund-
stückseigentümer entfernt werden muss.

Diese Anpflanzungen beeinträchtigen die Sicherheit des öf-
fentlichen Verkehrs und es wird auf das Sächs.StrG § 2 Abs. 2 
und § 27 Abs. 2 und 3, hingewiesen, dass der Grundstücks-
eigentümer verpflichtet ist, das Lichtraumprofil entsprechend 
der Skizze herzustellen hat.

Frühlingserwachen an der Talsperre Pöhl
Aus dem Winterschlaf erwacht, startet die Talsperre Pöhl mit 
erlebnisreichen Freizeitangeboten in die neue Saison. Pünkt-
lich zu Ostern wird auf dem familienfreundlichen 4-Sterne-
Campingplatz Gunzenberg am 23. März die neue Saison mit 
tollen Angeboten und Pauschalen eröffnet. Nur kurze Zeit spä-
ter, ab dem 25. März, stechen auch die beiden Fahrgastschiffe 
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„Plauen“ und „Pöhl“ zu täglich stattfindenden, einstündigen 
Rundfahrten sowie individuellen Charter- und abwechslungs-
reichen Themenfahrten in See.
Erstmalig ab der Saison 2016 wird ein Kombiticket angebo-
ten, welches die einstündige Schiffsrundfahrt auf der Talsperre 
Pöhl mit einer einstündigen Flugvorführung in der nahegele-
genen Falknerei Herrmann zum Vorzugspreis verbindet.
Interessenten der Themenschifffahrten erwartet ein abwechs-
lungsreiches Angebot, welches in seiner Vielfalt für jedermann 
das Passende bereithält: Neben altbewährten Fahrten mit 
stimmungsvoller Livemusik, erlesenen Brunch- und Schlem-
merbuffets und dem Krimidampfer werden in dieser Saison 
auch verschiedene neue Themenfahrten angeboten. Darunter 
befinden sich musikalische Fahrten mit den schönsten Musi-
calsongs und lustigen Mundartliedern.
Private Rundfahrten mit individuellen Wünschen lassen sich 
innerhalb eines exklusiven Schiffcharters oder durch die Miete 
des kleinen Salons im Bug des Schiffes arrangieren. 
Außerdem stehen die Fahrgastschiffe allen Heiratswilligen zur 
Verfügung, um in einem einmaligen Ambiente den Hafen der 
Ehe einzulaufen.
Weitere Informationen zur Schifffahrt erhalten Sie unter 
037439 6372 oder unter www.talsperre-poehl.de.

Highlights der Schifffahrt im Frühling:
Sa, 16.04., Krimidampfer
18.00 Uhr Lesung im Rahmen der Vogtländischen Krimitage 

mit Krimiautor Christoph Krumbiegel
 2 Stunden Schifffahrt, Preis pro Person: 24,00 €
So, 08.05., Muttertagsbrunch
11.00 Uhr kalt-warmes Brunchbuffet inkl. Kaffee & Tee,  

2 Stunden Schifffahrt 
 Preis pro Erwachsener: 32,00 €, Preis pro Kind 

17,00 €
Sa, 14.05., Dixielandfahrt
19.00 Uhr Livemusik: Jazz & Swing mit „Dixieland-Six“ 
 2 Stunden Schifffahrt, 1 Stunde Liegezeit, Preis pro 

Person: 30,00 €
Sa, 21.05., Reise ins versunkene Dorf Pöhl
17.00 Uhr Themenvortrag mit Pöhls Ortschronist Steffen Fi-

scher 
 1,5 Stunde Schifffahrt, Preis pro Person: 18,00 €
Tickets für Themenfahrten erhalten Sie online auf unserer  
Internetseite www.talsperre-poehl.de oder an der Schiffsanle-
gestelle unter 037439/6372 oder schifffahrt@talsperre-poehl.
de.

Wanderungen vom Campingplatz Gunzenberg:
Auch in diesem Jahr bieten erfahrene Natur- und Wanderfüh-
rer eine Vielzahl geführter und lehrreicher Wanderungen für 
Naturbegeisterte an, bei denen die Flora und Fauna des Vogt-
landes erkundet werden kann.
Mi, 25.05., Exkursion zur zweitgrößten Ziegelsteinbrücke 
der Welt 
9.00 Uhr mit Klaus Kretzschmar vom Verein der Naturfreun-

de Plauen e.V.
Um Voranmeldung am Campingplatz Gunzenberg wird gebe-
ten: Tel. 037439/6393 oder tourist-info@talsperre-poehl.de. 
Auf einen guten Start, viel Sonnenschein und gut gelaun-
te Gäste freut sich das Team vom Zweckverband Talsperre 
Pöhl.

Eine Geschichte und  vogtländischer 
Begriffe  für die Esserei in  Mundart  

Pech
Dr Robert load sei Freindin, de Christel, emoll zen Essen ei. Is 
woarn de Goahr noong `e Kriech. Drin Plaue kunnt mr neier-
dings fer fünf Mark e Bockwurscht ohne Lebensmittelmarkn 
krieng. Blueß e Bier trinkt dr Robert, zwee  Würscht – des  
kuennten se siech net leistn.
Drin Faun, do gleich unterm Roathaus, soaßen viel Wismuter, 
die nooch dr Schicht do gern emoll eigekehrt sei ond ewos 
getrunken hobn. Zewanner setzen se siech noa en freie Tisch 
ond bestelln ihr Zeig. 
Is hot net lang gedauert ond dr Wirt hot en Teller miet dr 
Wurscht, r Semmel ond e Fesele Semf gebracht. Messer ond 
Goabel lecht r ah miet drnebn hie. Wie guet de Wurscht gerue-
chen hot. Is Woasser is dr Christel scha drin Maul zamgeloffen, 
am liebsten het se gleich neigebissn – oaber e Besteck loag 
doch do. 
Wie se nu miet dr stumpfen Aluminiumgoabel neistechen 
wollt, doamit se e Schlieferle ohschneidn kunnt, schnappt de 
Wurscht vuen ne Teller ro ond miet Schwung kollert  se duerch 
de Gaststub nei de hinterste Eck. Do loag se nu, mr kuennt se a 
nuech lieng seh, oaber ruet ond appetietlich woar se nimmer. 
Vuen ne  Wismutstiefeln woar goanz schie Dreck of dr Diel, ond 
der is droa dr Wurscht henge gebliebm.
Of ne  Teller loag  ner nuech de Semmel ond des Finkele Semf  
dran Roand. De Christel blinzelt traurich nei de Eck zer Bock-
wurscht, noochert dutscht se de Semmel eweng nei ne Semf 
ond  beißt noa. Dr Robert hält r sei Biergloas hie, se sollt emoll 
en Schluck trinken, oaber doderzu hot se kaan Appetit  geho-
abt.
Ieber den Verlust ise goar net drieber weg kumme, fünf Mark 
fer e halbe Semmel ond e Fesele Senf.
Sieglinde Röhn

Was im Vogtland gegessen wird
Aoschniedel  erste Stück Brot von einem Laib
Aschkung   trockener Kuchen in einer runden   
     Form gebacken
Bambes    geriebene rohe Kartoffeln in der   
     Pfanne ausgebacken
Behschnitz   auf der Herdplatte geröstete 
     Brotscheibe
Bröckelkließ   gekochte Kartoffeln in die Pfanne   
     gedrückt und gebacken
Bör     Birne
Ehestandsbrieh  Tunke aus Essig und Salz
Erdepfel   Kartoffeln 
Eigeschniedene   Bratkartoffeln
Rämpftel   Stück Brot
Krauthadel   Rotkrautkopf
Kriechele   kleine gelbe Pflaumen
Kroatzbeer   Brombeeren
Kellerrueb   Kohlrübe
Laabel Bruet  Laib Brot 
Loaatsch   dünner Kaffee
Mehlfässle   Früchte vom Weißdorn
Nägele    Gewürznelken
Hiebeer    Himbeeren
Hiefenkließ   Kuchen aus Hefeteig in der Form 
     gebacken
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Hutzeln    getrocknetes Obst
Stanel    Bonbon
Schmierkung  Quarkkuchen mit wenig Quark
Semmelbroten  eingeweichte Semmeln in der Pfan-
ne gebacken
Schlottermilch  zusammengefahrene Milch
Schluchtern   Laub der Zwiebeln
Gebrennts Salz  Zwiebeln in Fett gebraten mit Salz,  
     Milch und Mehl 
Gerscht    Gerste
Griefen    ausgelassener Speck
Griebsel   Kerngehäuse des Obstes
Gelbschwämmle  Pfifferlinge
Griegeniffte   Klöße aus rohen Kartoffeln
Saurer Sued   saure Milchsoße
Schwamme   Pilze
Schwammebrüh  Pilzsoße
Spalken    Kartoffelstücke mit Beilagen
Saubah    Bein vom geschlachteten Schwein
Quärchle   kleine runde Quarkhäufchen mit   
     Kümmel
Rewinzele   Rapunzel
Rehrntatscher  flachgedrückte Klöße aus Kartoffeln
Röggele   Brötchen aus Roggenmehl
Schluchtern   Lauch von Zwiebeln
Schlieferle   dünnes Stück vom Kuchen oder Brot
Wederle   Schnittlauch
Zuckermännle  Weihnachtsgebäck als Christbaum- 
     behang
Zuedelsupp   Suppe aus der Brühe von abgekoch- 
     ten Klößen 
Erdepfelkung  Kartoffelkuchen aus Mehl, Hefe auf  
     dem Blech gebacken

Sieglinde Röhn

Fasching bei den „Sonnenkäfern“
„Ob‘s warm, ob‘s kalt, in jedem Fall  

viel Narren gibt‘s im Karneval!“
Am Faschingsdienstag wurde unser Kindergarten zur Hoch-
burg der Narren. Schmetterlinge, Hexen, Käfer, Ritter und viele 
weitere bunte Gestalten schwirrten durchs gesamte Haus.

Stuhlpolka, Dosenwerfen und die große Modenschau waren 
nur einige Tageshighlights bei den „Großen“. Die Krabbelkäfer 
fegten die Riesenrutsche hinunter und wippten zu den Klän-
gen der Diskomusik. Alles in allem ein gelungener Tag mit vie-
len lachenden Kinderaugen.

M. Walther

Veranstaltungshinweis
Im Rahmen der Festwoche 25 Jahre Volkssolidarität Reichen-
bach e.V. findet am 23.06.2016 von 14.30 Uhr bis ca. 16 Uhr ein 
gemeinsamer, geselliger Spielenachmittag mit Senioren und 
Kindern der Kita in der Kindertageseinrichtung „Sonnenkäfer“, 
Schulberg 1 in Mechelgrün, statt.

Senioren aus dem Ort sind herzlich willkommen. Um Kaffee 
und Kuchen sowie Gesellschaftsspiele besser planen zu kön-
nen, ist eine Anmeldung von interessierten Senioren unter 
037463/89038 erwünscht.

„Hokus pokus fidibus“
Am Faschingsdienstag ging es laut und bunt zu im „Grashüp-
fer“ in Neuensalz. 
Piraten, Hexen, Feuerwehrmänner, Feen, Indianer, Clowns und 
allerlei andere lustige und kreative „Gestalten“ hatten großen 
Spaß am Feiern und freuten sich neben vielen Spielen und 
Süßigkeiten vor allem über eine tolle Zaubershow mit Clown 
Robby. 
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Er versetzte die Kinder mit lustigen Tricks ins Staunen. Plötz-
lich wurden sogar Tauben und Meerschweinchen aus dem 
sprichwörtlichen Hut gezaubert. Selbst ein Zauberlehrling war 
schnell gefunden und Leon gab sich alle Mühe, mit seinem 
Meister mitzuhalten. Dafür gab es einen riesigen Applaus.
Es war eine gelungene Show und ein toller Tag.
Und im nächsten Jahr heißt es dann wieder  – „Grashüpfer – 
Helau“.

Talsperrenschule Thoßfell
Theatereinführung an der Talsperrenschule Thoßfell

Am 04.12.15 begrüßten wir die Theaterpädagogin Frau Liedke 
vom Theater Plauen/Zwickau zum wiederholten Male an der 
Talsperrenschule in Thoßfell. Es ist bereits zur schönen Tradi-
tion geworden, bevor es ins Theater geht, etwas über das 
Stück zu erfahren.

Dies stimmt die Kinder ein und sie erhalten wichtige Informa-
tionen zu ihrem Theaterbesuch.
Dieses Jahr ging es um „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Es 
wurde getanzt, erzählt, gelacht, immer in Begleitung der wun-
dervollen Musik aus dem gleichnamigen Film. 
Die Kinder wurden zu Prinzen, Knechten und Mägden. Es gab 
eine kleine Einweisung in höfische Sitten und Bräuche. So lern-
ten sie das königliche Knicksen und Winken, sie schossen mit 
der Armbrust, ritten oder erledigten die Arbeitsaufträge der 
bösen Stiefmutter. Es war wie immer toll und jeder hatte viel 
Freude. Natürlich kam auch das richtige Verhalten im Theater 
zur Sprache. Jeder ist nun schon auf das Stück gespannt, denn 
am 10.12.15 ist es wieder so weit.

Der Schulreporter

Ein weiter Flug

Im letzten Schuljahr traten an der Talsperrenschule Thoßfell 
zum „Tag der offenen Tür“ Luftballons mit Postkarten eine hof-
fentlich weite Reise an. Wir bekamen viele Zuschriften einige 
Zeit später wieder zurück. Die Luftballons flogen nach Zwi-
ckau, Chemnitz, Dresden und in andere kleine nähere Orte. 
Der Weitflug wurde Ende des Schuljahres prämiert. Damit war 
diese schöne Aktion eigentlich beendet.

Umso überraschter waren wir, als zu Beginn des neuen Schul-
jahres eine weitere Karte die Talsperrenschule in Staunen ver-
setzte. Diese erreichte uns aus der Türkei und war natürlich an 
seinen Absender Steffen Rockstroh aus der ehemaligen 4. Klas-
se gerichtet. Nie hätten wir vermutet, dass ein Luftballon so 
eine weite Strecke zurücklegen würde. Als wir Steffen darüber 
informierten, war er natürlich hoch erfreut, denn damit hat er 
den Weitflug für sich entschieden und noch ein nachträgliches 
Geschenk erhalten. Es gab auch einen Gruß auf türkisch auf 
der Rückseite der Karte. Steffen möchte nun zu Hause heraus-
bekommen, wer ihm da geschrieben hat. Vielleicht erfahren 
wir das ja auch. Es wäre zumindest sehr schön, da jeder etwas 
neugierig ist. Mal sehen, wie weit die nächsten Ballons fliegen.

Der Schulreporter
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Weihnachten hier und anderswo
Wer immer noch der Meinung ist, dass der Weihnachtsmann 
überall zur gleichen Zeit am 24. Dezember seine Geschenke 
verteilt, der hat das Weihnachtsprogramm der Talsperrenschu-
le Thoßfell verpasst!!! Nach einer langen Recherche der Kinder 
wurde das diesjährige Programm so gestaltet,  dass viele Län-
der und Bräuche vorgestellt wurden, die uns hier gar nicht so 
vertraut sind. Natürlich sind auch die Bräuche im Vogtland 
nicht zu kurz gekommen! Aber am herzbewegendsten waren 
die kleinen Weihnachtsengel mit ihrem Weihnachtshasen. Für 
eine gute Abwechslung sorgten die Wichtel mit ihrem „verpeil-
ten“ Weihnachtsmann sowie viele Lieder und Tänze rund um 
den Globus. 

Natürlich wurde auch gemeinsam mit den Eltern ein Lied ge-
sungen und die fleißig gebackenen Plätzchen und Kuchen so-
wie die Würstchen sorgten zum Abschluss für ein gemütliches 
Beisammensein. Allen Helfern ein großes Lob und herzlichen 
Dank. Danken möchten wir auch dem Schulverband „Treuener 
Land“ für die finanzielle Zuwendung.  

Der Schulreporter

Große lesen für Kleine
Bereits zum 3. Mal startete kurz vor Weihnachten unsere Ak-
tion gemeinsam mit der Kapelle Neuensalz: „Große lesen für 
Kleine“, denn gerade in der Vorweihnachtszeit haben wir das 
Lesen von Märchen und Geschichten in den Vordergrund un-
serer Arbeit gestellt. 

Dieses Mal ging es um eine geklaute Nase und um den Weih-
nachtsmann. Gemeinsam lasen uns Frau Görner und ihre Gäs-
te vor. Im Anschluss an die Geschichten wurden rote Nasen 
und Schneeflocken  gebastelt. Das gefiel den Kindern sehr und 
alle waren stolz auf ihre Sterne. 
Das war wiedermal eine gelungene Idee und wir danken allen 
Beteiligten recht herzlich für die Unterstützung. 

Der Schulreporter

Unsere Teilnahme am Wettbewerb „Risiko raus“ 
Jedes Jahr messen sich die Grundschulen im Vogtland bei 
sportlichen Wettkämpfen.
So auch dieses Jahr. Die beste Schule jeder Gruppe qualifiziert 
sich weiter.
Auch die Schüler der Talsperrenschule Thoßfell wollten ihr 
Können unter Beweis stellen.

Am 13.01.16 war es dann so weit. Aufgeregt und mit Sieges-
willen ging es zur Kurt-Helbig-Sporthalle nach Plauen. Zwei 
Stunden hieß es Höchstleistungen vollbringen und die Nerven
zu behalten. Die Staffelwettkämpfe waren sehr anspruchsvoll 
und jeder musste seine Kräfte mobilisieren. Doch auch unsere 
Gegner gaben ihr Bestes und so reichte es zum Schluss für ei-
nen super 4. Platz. Jeder war geschafft, aber auch stolz auf das 
erreichte. Nächstes Jahr versuchen wir es erneut.

Der Schulreporter

Unser Besuch im Vogtlandarchiv
Sogar in den Ferien wurden wir aktiv für unser Denkmalschutz-
projekt! So fuhren 9 Kinder der Klasse 4 der Talsperrenschule 
Thoßfell mit Frau Gabler in das Vogtlandarchiv nach Oelsnitz. 
Frau Unger, die Chefin des Archives, wusste schon Bescheid, 
dass wir uns sehr mit der Kirche in Altensalz beschäftigen. 
Nachdem sie uns das Archiv und die Benutzung der Akten ge-
nau erklärt hatte, suchten wir eifrig in den schon bereit geleg-
ten alten Büchern und Gemeindeakten nach Informationen. 
Wir zogen uns dazu auch Handschuhe an, um die Bücher nicht 
zu beschmutzen. 

Das fanden wir toll! Auch fanden wir es super gut, dass sich die 
Mitarbeiter des Archives wirklich den ganzen Vormittag für uns 
Zeit genommen haben. Wir haben zwar schon alte Schrift ge-
sehen, aber das alles Lesen und Verstehen ist wirklich schwie-
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rig. Ganz fleißig haben wir dann die neuesten Informationen 
aufgeschrieben, dass sie uns nicht so schnell verloren gehen. 
Wichtig war dabei, dass wir immer genau notiert haben, aus 
welcher Akte wir die Informationen haben. 
Natürlich durften wir auch direkt ins Archiv und dort sogar 
selbst Akten heraussuchen. Dabei zeigten sie uns auch das 
älteste Buch aus dem Archiv. Es hat schon ganz schön gelit-
ten! Manche Seiten sind nur noch halb zu lesen, weil es bei 
Löscharbeiten vor 500 Jahren ins Wasser geraten ist. 
Wir sind als nächstes wieder in den Leseraum gegangen, ha-
ben unsere geschriebenen Informationen mitgenommen und 
uns bedankt. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. 
Lucienne, Mia und Joyc, Klasse 4

Spvgg Zobes e. V. – 
Unser Hallenturnier 2016

16.01.2016 – 17.01.2016 
in der Sporthalle Treuen

Turnier der D-Junioren – gesponsert von der Firma ZOBAU
Begonnen hat unser Turnierwochenende 08.30 Uhr am Sams-
tag mit dem D-Turnier. Vier Mannschaften waren am Start der 
VFC Plauen, die SG Jößnitz, der 1. FC Wacker Plauen 2 und die 
SpG Limbach/Zobes. Als Sieger aus diesem Turnier ging die 
SG Jößnitz hervor, gefolgt vom VFC Plauen und Dritter wurde 
der 1. FC Wacker Plauen 2. Die SG Jößnitz gewann durch das 
bessere Torverhältnis gegenüber dem VFC Plauen, da beide 
Mannschaften 13 Punkte hatten. Der beste Torschütze muss-
te durch ein Stechen ermittelt werden. Gewonnen hat Kevin 
Hadlich vor Conner Fröhlich – beide hatten 8 Tore im Turnier 
erzielt.

Turnier der E-Junioren – gesponsert von der Firma Dach-
decker Franke
Im zweiten Turnier standen sich die Mannschaften von SpVgg 
Bayern Hof 2, dem VFC Plauen 2, der SV Turbine Bergen, der 
SpG Großfriesen/Stahlbau und der SpVgg Zobes gegenüber. 
Mit 10 Punkten gewann der VFC Plauen dieses Turnier. Auf 
dem zweiten Platz mit 9 Punkten kam die SpVgg Bayern Hof 2 
und Dritter wurde die SpG Großfriesen/Stahlbau. Bayern Hof 
musste sich nur dem VFC Plauen geschlagen geben. Dieses 
Spiel verloren sie 1:3. Als Beste Torhüterin wurde Sarah Franke 
von der SpVgg Zobes. Bester Torschütze mit 5 Turniertreffern 
wurde Toni Wunderlich vom VFC Plauen. Und auch der beste 
Spieler kam vom VFC Plauen David Langer.

Unsere Mannschaft kam auf den 4. Platz und dahinter die SV 
Turbine Bergen.
Turnier der Männer – gesponsert von der Firma Vermö-
gensberatung Select

In unserem Männerturnier spiel-
ten 8 Mannschaften um den 
Sieg. Der SpuBC Plauen und die 
SpVgg Zobes waren mit zwei 
Mannschaften am Start. Des Wei-
teren war die SG Pfaffengrün, die 
Post SV Plauen, die SG Limbach 
und der TSV Trieb 1887 mit von 
der Partie. Im Spiel um Platz Drei 
standen sich der SpuBC Plauen 1 
und die SpVgg Zobes 1 gegen-
über. Dieses Spiel entschied un-
sere Mannschaft ganz klar mit 
einem 5:0.
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Dann kam das Finale SG Pfaffengrün gegen Post SV Plauen. In 
einem spannenden Spiel um den Sieg des Turniers setzte sich 
die SG Pfaffengrün mit 2:0 gegen Post SV Plauen durch.
Bester Torschütze wurde Tobias Sommer und bester Torwart 
wurde Daniel Stöß beide von der SpVgg Zobes.
Turnier der B-Junioren gesponsert von der Firma MB Burk-
hardt GmbH
Im letzten Turnier am Samstag standen sich fünf Mannschaf-
ten der B-Junioren gegenüber. Wir begrüßten die SpG Saaletal/
Hirschberg, der FSV Rempesgrün, die SpG Grünbach/Falken-
stein, SpG Markneukirchen/Erlbach und die SpG Zobes/Lim-
bach.
Sieger dieses Turnier wurde mit 8 Punkten die SpG Grünbach/
Falkenstein. Auf den Plätzen 2 und drei folgten mit jeweils  
7 die SpG Saaletal/Hirschberg und der FSV Rempesgrün.
Bester Spieler und bester Torschütze kamen beide von SpG 
Grünbach/Falkenstein Justin Döhler und Niklas Reißmann. 
John-Leon Barth von der SpG Markneukirchen/Erlbach wurde 
bester Torwart.
Turnier der G-Junioren – gesponsert von der Firma Laube 
Automobile GmbH

Unsere Kleinsten kämpften am Sontag früh ge-
meinsam mit dem 1. FC Lok Leipzig, der FC Crim-
mitschau, der Merkur Oelsnitz, die SV Turbine 
Bergen um den Sieg. Trotz schwieriger Wetter-
verhältnisse kamen alle Mannschaften pünkt-
lich.
Der 1. FC Lok Leipzig errang einen souveränen 
Sieg mit 15 Punkten und nur einem Gegentor 
und 15 Treffern. Natürlich kam auch der beste 
Torschütze mit 5 Treffern vom 1. FC Lok Leipzig. 
Auf den zweiten Platz kam die SV Turbine Ber-
gen mit 7 Punkten vor Merkur Oelsnitz.

Unsere Mannschaft erreicht leider nur den 5. Platz, aber die 
beste Torhüterin kam aus unseren Reihen Emilia Knoll. Der Bes-
te Torschütze wurde Aram Alzuabi vom 1. FC Lok Leipzig und 
bester Spieler wurde David Gebauer vom 1. FC Crimmitschau.
Turnier den Damen – gesponsert von der Firma Silvio Hei-
del Getränkehandel

Bei unserem Damenturnier waren 
die Mannschaften von der SV Co-
schütz, der Post SV Plauen, von 
der SV Grün-Weiss Wernesgrün 
und von der SpG Zobes/Pfaffen-
grün dabei.
Im ersten Spiel standen sich die 
SV Coschütz und die SpG Pfaffen-
grün gegenüber. Nachdem unse-
re Damen einige Chancen liegen 
ließen kam die SV Coschütz bes-
ser ins Spiel und erzielte 3 Treffer. 
Das Spiel schien entschieden. 
Doch nach einigen Umstellungen 

in der Mannschaft erzielte unsere Damen noch 5 Tore hinterei-
nander (4 allein von Lea Huber). zu einem Endstand von 5 : 3. 
Wer hätte das gedacht.
Das nächste Spiel entschied die Post SV Plauen eindeutig mit 
einem 0:7 für sich.
Im Dritten Spiel gab es ein ständiges Hin und Her. Zobes/
Pfaffengrün ging 4 x in Führung durch Lea aber Wernesgrün 
konnte nur 3 x ausgleichen. Und so gewannen unsere Damen 
knapp mit einem 4 : 3 Auch ihr zweites Spiel gewann die Post 
SV Plauen mit einem knappen 0 : 1.
In unserem dritten Spiel standen wir nun den bis dahin auch 
noch ungeschlagenen Damen der Post SV Plauen gegenüber. 
Doch schon die erste Chance, die wir bekamen, setzte Janine 
auch in ein Tor um. Später erhöhte Laura auf 2 : 0. Kurz vor 
Schluss erlaubten wir uns dann noch einen Fehler und so kas-
sierten wir das 2 : 1. Da waren der Endstand und damit auch 
der Turniersieg perfekt. Die beste Torschützin kam natürlich 
von der SpVgg Zobes Lea Huber und beste Torhüterin wurde 
Madleine Dietzsch vom SV Coschütz.

Turnier der F-Junioren – gesponsert von der Firma M & M 
Audiocom GbR
Im letzten Turnier unseres Turnierwochenendes kamen die 
F-Junioren zum Zuge. Diesmal trafen die Mannschaften von 
Bayern Hof 2, der FC 1910 Lößnitz, die SV Concordia Plauen, 
die TSG Brunn, der 1. FC Rodewisch und die SpG Großfriesen/
Zobes aufeinander. Im ersten Spiel trafen wir gleich auf den 
Favoriten Bayer Hof. Die Niederlage in der Höhe von 0:2 ging 
deshalb in Ordnung. In unseren nächsten zwei Spielen erreich-
ten wir nur unentschieden. Dadurch war am Ende nur ein vier-
ter Platz möglich.

Sieger des Turniers mit 15 Punkten und keinem Gegentor wur-
de die SpVgg Bayern Hof 2. Sie stellten auch den besten Tor-
wart und besten Torschütze. Zweiter wurde der FC 1910 Löß-
nitz gefolgt von der SV Concordia Plauen. Der beste Spieler 
wurde Paul Bertram von dem FC 1910 Lößnitz.
Bester Torschütze war Noel Reinel und bester Torwart Noah 
Franz.

Danke nochmal an alle Schiedsrichter, Sprechern, fleißigen 
Helfern am Verkauf und natürlich den Sponsoren die die-
ses Turnierwochenende erst möglich machten. Und einen 
besonderen Dank an Rene und Ramona Sachse die für den 
reibungslosen Ablauf des Turniers verantwortlich waren.
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Jubilare

Jubilare im Zeitraum  
vom 3. Februar 2016  
bis 30. Mai 2016  

Nachträglich gratulieren wir:
Frau Brigitte Steinbach  am 03.02.1941 zum 75. Geburtstag
     Mechelgrün
Herrn Jürgen Freund  am 08.02.1941 zum 75. Geburtstag
     Neuensalz
Frau Ingeborg Reinhold  am 17.02.1926 zum 90. Geburtstag
     Mechelgrün
Herrn Rudi Bräutigam  am 21.02.1921 zum 95. Geburtstag
     Zobes
Herrn Rudi Kuder  am 25.02.1931 zum 85. Geburtstag
     Thoßfell

Herrn Siegfried Seiler   am 05.03. zum 80. Geb. 
      Gansgrün 
Frau Margarete Pfeil   am 06.03. zum 75. Geb. 
      Mechelgrün 
Frau Käte Dietrich   am 07.03. zum 90. Geb. 
      Altensalz
Herrn Werner Klemet   am 09.03. zum 75. Geb. 
      Neuensalz
Frau Irene Maul   am 12.03. zum 70. Geb.
      Neuensalz
Frau Ute Wolf   am 16.03. zum 70. Geb.
      Neuensalz
Herrn Klaus Wolf   am 20.03. zum 70. Geb.
      Neuensalz
Herrn Heinz Seidel   am 21.03. zum 85. Geb. 
      Thoßfell 
Herrn Günter Dietzsch  am 23.03. zum 70. Geb.
      Gansgrün
Frau Johanna Richter  am 27.03. zum 70. Geb.
      Mechelgrün
Frau Marianne Neidhardt   am 29.03. zum 80. Geb. 
      Thoßfell
Herrn Dieter Ottiger  am 30.03. zum 75. Geb. 
      Zobes
Frau Helga Renner  am 31.03. zum 80. Geb.
      Neuensalz
Frau Helga Zimmermann  am 31.03. zum 85. Geb.
      Neuensalz
Frau Liesbeth Pohl  am 01.04. zum 85. Geb.
      Neuensalz
Frau Irene Knobloch  am 05.04. zum 90. Geb.
      Mechelgrün
Herrn Günter Schreckenbach am 05.04. zum 83. Geb.
      Mechelgrün
Herrn Klaus Lotter  am 09.04. zum 75. Geb.
      Mechelgrün
Herrn Siegfried Wunderlich am 13.04. zum 80. Geb.
      Altensalz

Frau Ursula Hölzel  am 18.04. zum 75. Geb.
      Thoßfell
Frau Ruth Gehrisch  am 21.04. zum 75. Geb.
      Mechelgrün
Frau Sieglinde Jugler  am 03.05. zum 80. Geb.
      Neuensalz
Herrn Christian Pietzsch  am 16.05. zum 80. Geb.
      Mechelgrün
Frau Ursula Wohlrab  am 16.05. zum 75. Geb.
      Neuensalz
Herrn Dr. Jochen Fehse  am 30.05. zum 80. Geb.
      Thoßfell

Wissenswertes

Gefahren durch Hundekot
Der Frühling hält Einzug. Besonders die ersten Sonnenstrahlen 
locken viele Leute wieder in die freie Natur. Hierzu zählen auch 
die Hundehalter. Gibt es denn etwas Schöneres, als an einem 
Sonntagnachmittag mit Familie und dem geliebtem Vierbei-
ner einen ausgedehnten Spaziergang zu machen? Was macht 
es da schon, wenn am Feldrand oder auf der angrenzenden 
Wiese der Hund auch sein „Geschäft“ verrichtet. 
Dabei sind sich viele gar nicht der Gefahr bewusst, die von 
Hundekot ausgeht, denn Hundekot auf Feldern und die Erzeu-
gung von Lebensmitteln passen nicht zusammen. 
Die augenscheinliche Wiese ist eigentlich eine Weide oder wird 
zur Gewinnung von Futter für Rinder, Schafe, Ziegen oder an-
dere Tiere benötigt. Tritt man auf dem Gehweg in einen Hun-
dehaufen, ist es nur ärgerlich und stinkt. Verrichtet ein Hund 
sein Geschäft jedoch auf einer Wiese, kann der Kot zur echten 
Gefahr für Rinder, Schafe und Ziegen werden.
Der Hund kann Überträger für verschiedene Krankheiten 
und auch Parasiten sein.
An erster Stelle steht dabei die Infektion mit Neosporen. 
Was sind Neosporen? Neosporen sind einzellige Parasiten 
(Protozoen), die als Abortverursacher (Verkalben) beim Rind 
in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erlangten. Infizierte Hunde 
können mit dem Kot die „gefährlichen“ Parasiten-Eier (Oozys-
ten) bis zu 3 Wochen abgeben und somit andere empfängliche 
Tierarten (=Zwischenwirte) wie Rinder, Büffel, Schafe, Ziegen, 
Pferde, Füchse und auch andere Hunde anstecken. 
Der Hund ist gegenwärtig der einzig bekannte Endwirt  
(= Tierart, die infektiöse Stadien beherbergt und ausschei-
det) für diese Parasitenart.
Was bedeutet das? Die Hinterlassenschaft des Vierbeiners 
auf der Wiese kann zu einer Erkrankung anderer Tiere führen. 
Die mit dem Kot ausgeschiedenen Parasiteneier werden über 
Wasser oder in diesem Fall Futter, wie dem ersten Grünschnitt, 
aufgenommen. Nach der Aufnahme kommt es zu einem Be-
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fall von verschiedenen Organen, der Frucht (Fetus) und der 
Fruchthüllen (Plazenta). Rinder, Schafe und Ziegen z.B. erlei-
den Aborte (Fehlgeburten).

Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Infektion innerhalb 
des Fruchtleibes des Muttertieres auf die Frucht übertragen 
wird (diaplazentare Infektion). Bis zu 90 % der infizierten Kühe 
bringen auf diese Weise infizierte Kälber zur Welt, welche in ih-
rer Entwicklung zurückbleiben und versterben. Was bedeutet 
das nun? Den Landwirten entsteht damit ein nicht unerheb-
licher finanzieller Schaden durch den Verlust von Kälbern als 
auch durch die Geburt von kranken Tieren. Von dem Schaden 
für das Wohlbefinden der Tiere ganz zu schweigen. Neospo-
ren werden auch im Vogtlandkreis relativ oft als Abortursache 
nachgewiesen.

Weitere Gefahren, die von Hundekot ausgehen
Hundekot kann auch Parasiten wie den Hundebandwurm oder 
gar den Fuchsbandwurm enthalten, welcher gerade in der 
letzten Zeit bei Füchsen im Vogtlandkreis gehäuft nachgewie-
sen werden konnte. Bei einem Befall mit Fuchsbandwürmern 
ist der Hund auch hier wieder der Endwirt, welcher selbst nicht 
erkrankt und daher keine Symptome zeigt. Rinder, Schafe, 
Ziegen sind nur die Zwischenwirte. Nehmen diese dann den 
infizierten Hundekot bzw. die Parasiteneier mit Futter oder 

Wasser auf, erfolgt neben dem Heranreifen des Bandwurmes 
auch eine massive Vermehrung dessen in der Leber oder in 
anderen Organen, beispielsweise dem Gehirn, der befallenen 
Tiere. Die geschlüpften Larven (Onkosphären) nisten sich in 
der Leber ein und können von dort über den ganzen Orga-
nismus gestreut werden. Bläschenförmige Gebilde (Finnen) 
werden angelegt, an deren innerer Wand Bandwurmanlagen 
sitzen (Protoskolizes). Die Tiere erkranken. Schlachtschäden 
durch Verwurf von Organen oder gar dem Fleisch infolge des 
Befalles bis hin zum Verlust des Tieres schädigen den Land-
wirt, der hierfür kein Geld bekommt. Aber auch für Menschen 
ist der Fuchsbandwurm gefährlich. Die Larven werden auf-
genommen und bilden in der Leber schwammartige Gebil-
de, sogenannte Zysten. Das Wachstum der Bandwurmlarven 
geht langsam und kann mehrere Jahre dauern. Während des 
Wachstums wird das Lebergewebe zunehmend zerstört, bis 
hin zu einem Organversagen mit Todesfolge. 

Unser Appell daher an Sie:
Es genügt nicht, die Hundehaufen ihrer Vierbeiner in Stadt-
parks wegzuräumen. Zum Schutz von Lebensmitteln und 
landwirtschaftlichen Nutztieren ist es umso wichtiger, den 
Hundekot auch auf Wiesen und Weiden auf dem Land einzu-
sammeln.
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